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Seniorenrecht aktuell

Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Die anwaltliche Vergütung ist kompliziert geregelt. 
Hinzu kommen viele Praxisprobleme mit den Gerichten 
bzw. bei der Vergütungsvereinbarung mit den Mandanten. 
Unser Gebührenrechtsexperte, RA Norbert Schneider, 
zeigt Ihnen, wie Sie vollständig und maximal abrechnen. 
Profitieren Sie von leicht nachvollziehbaren Abrechnungs-
beispielen und klären Sie Ihre individuellen Fragen direkt 
im Dialog. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie über 80,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

IWW-Webinare

Anwaltsvergütung
Honorare optimal abrechnen

Referent
Norbert Schneider
Rechtsanwalt 

Ständiger Autor von RVG pro-
fessionell, Autor u. a. des Anwalts-
Kommentars „RVG“, von „Fälle 
und Lösungen“ und „Gebühren in 
Familiensachen“   

Teilnehmerkreis
Rechtsanwälte, Rechtsanwalts- 
und Notarfachangestellte 

Termine
11.07.2022, 10.10.2022, 
09.01.2023, 17.04.2023 

jeweils 14:00 ― 16:00 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 120,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
99,00 € pro Termin,
Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 795

Norbert Schneider

„KostRÄG 2021: Ich mache Sie 

fit im neuen Gebührenrecht!“

Anmeldung und 
aktuelles Programm 
unter iww.de/s192
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	▶ Betreuung
Keine zwangsräumung bei Gefahr für Gesundheit und Leben

| Immer wieder gibt es Streit darüber, wann Krankheiten so  schwerwiegend 
sind, dass eine Zwangsräumung unzumutbar ist. Das BVerfG hat es für  
unzulässig erklärt, dass ein 78-jähriger seine Wohnung verliert, wenn ein 
komplexes psychiatrisch-neurologisches Krankheitsbild vorliegt. Dann  
bestünde eine konkrete Gefahr für Gesundheit und Leben des Betroffenen 
(13.4.22, 2 BvR 447/22, Abruf-Nr. 229171). |

Vorliegend wehrte sich der Beschwerdeführer mit einer Verfassungs-
beschwerde gegen seine Zwangsräumung. Gutachterlich war bei ihm ein 
 beginnendes, demenzielles Syndrom mit deutlich wahnhafter Komponente 
und eine Persönlichkeitsstörung festgestellt worden. Somit lagen psychische 
 Erkrankungen und chronisch-progrediente Leiden vor. Der Beschwerde-
führer könne seinen Willen nicht mehr frei bestimmen bzw. nicht  entsprechend 
seiner Einsicht handeln. Das Gutachten schilderte ein derart ausgeprägtes 
Krankheitsbild, dass auch die Voraussetzungen für eine anzuordnende 
 umfassende Betreuung selbst gegen den Willen des Beschwerdeführers 
 vorlägen.

Eine konkrete Gefahr für Gesundheit und Leben des 78-jährigen, erkrankten 
und alleinstehenden Beschwerdeführers war nicht auszuschließen. Er sei 
nicht in der Lage, selbstständig einen Umzug durchzuführen und sich in  
neuer Umgebung zurechtzufinden. Seine psychische und physische Gesund-
heit drohe sich dann zu verschlechtern. 

Beachten Sie | Das Gericht stellte die Zwangsräumung daher mit einer 
einstweiligen Anordnung vorläufig ein. Betreffend die gerichtliche Folgen-
abwägung wiege eine ggf. um wenige Monate verzögerte Räumung nicht so 
schwer wie für den Senioren der Verlust der Wohnung.

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE 

• Zwangsräumung: § 885a Abs. 4 ZPO richtig auslegen und anwenden, SR 21, 164

• Härtegründe bei Eigenbedarfskündigung, SR 21, 17
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	▶ Kündigungsschutzklage
Arbeitnehmer darf nicht auf fristangaben des Betriebsrats vertrauen

| Eine wichtige Aussage zur Frist bei der Kündigungsschutzklage kommt 
vom LAG Hamm (11.1.22, 14 Sa938/21, Abruf-Nr. 227808). |

Die Kernaussage: Versäumt der Arbeitnehmer die Dreiwochenfrist des § 4 
S.  1 KSchG für die Erhebung der Kündigungsschutzklage, weil ihm der  
Betriebsratsvorsitzende sagt, er müsse sich um nichts weiter kümmern und 
brauche auch keine Klage einreichen, kann die Klage nicht nachträglich  
zugelassen werden. 
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